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29.Fp.bruar 1956 

451/J 
A 1\ f r' a g e 

. der Abg. H e l' z ele,S t end e b a CA, Dr ,P t e i f e l' U1\d 

Gel\ossen 

an die Bundesregierung, 

betreffendd1e Sioherung des Publikums gegen mangelnde oder i~refüh­

rel\de Rechtsmittelbelehrungen. 

-.-.-.- .. -..... -
Die unterzeichneten AbgeordneteB riohten da. Augenmerk der Bund es-

• 
regierung auf den Umstand, dass es heute praktisch Uttmagllch geworden ist, 

d1e Gesetzgebung des Bundes und der Läader auch nur in den Grundzügen 

w1rklioh zu kennen. Nicht einmal der mit der Materie vertraute und täe­

lich d! e einSChlägigen Vorschriften' anwendende Beamte ist sicher, wirklich 

alle Vorschriften zu kennen. Der Schaden, der dem rechtssuchenden Publikum 

daraus entsteht, 1st groas und die Unsicherheit der Verwaltung nimmt immer 

mehr zu,, wie die immer mehr ansteigend.e Zahl von Beschwerden an .den Ver-

waltungs- und an den Verfassungsgerichtshot nur zu deutlich zeigt.' Noch 

immer wird vom ~blik~ verlangt, dass es alle Gesetze kennen muss, eine 

otfel\sichtlich uiunögliche und auck Ul'lbillige Forderung. MassgebE'11de R2Chts­

]euer wiesen wiederholt auf die untragbare Situation hin, die dadlrch . . . 

eat.tand. dass zahlreicke Gesetze seko11 , d,eshalb nioht zur Anwendung kommen, 

weU sie nicht ,einmal den l)ehörden geläu~ig sind. ~Ge8~11 diesen pedenk­

lieken Zustan4. gibt es verschiedene Abhilfetllöglichkeiten, etwa. eine Ver­

fassungs änderung , die den Gang der Gesetzgebung erheblich erschwert ode~ 
-,. 

dezogl'eiohell mehr. Die n1cht widerlegbare Annahme, dass j~dermann ein Ge­

setz, sof.erne espub11ziert ist, kennen nilsse, istei:ae der grössten u:ad 

Uhbilligsten Belastungen dei modernen Staatsbürgers. 

Unter dielen Umständen ist es besonders wichtig, dass alle Bescheide 

der VerwaltuBgsbeharde und alle Urteile der Gerichte eine genaue Rocht.- . 
IIdttelbelrellrung enthalten, aus der sich die folgenden Sohritte, die der 

Recht8sucacnde tun _önnte, klar ergeben. Zahlreiche Gesetze ~nthaltcn 

VorsoAriften über die 'Reohtsnli ttelbelehrung t doch werden diese oft so er­

teilt, dass sie gerade irreführend w1rken. Dies gilt insbesondere hinsicht­

lieA der Möglichkeit der Anrufung der Gerichte des atfentlichen ReChtes, 

aut die in der ReehtsmU telbelehrung :aiemals hingewiesen wird, . ja § 58 
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Ab.,l AVG. s~h11elst einen solchen Hinweis geradezu. alU. Zaltlreiohe Per­

.Olien. d~eB~,olwrerden, an Gerichte ()ffentlich~ Re~bje. e~lteben würden, . 
verliere.die.e ~glloäkeit; da sie d~roh e1,ne Rechtsmittelpelehrung 

nichts, davon e~taAren UJ1d insbesondere nioh:tauf di e lechlwöohige "Be .. 

sohwerdetriat h~ngewieleJ1 werden. 

D.~e Reoht.~mlttelbelehrungen enth~lten den.tereotjpen Text: 

, elitweder: "Ge,an diesen B~lcheid firdet keiJ1-Rech~sm1ttel .tat.t." oder: 

"Dieser .~ •• he+d ~st elldgilltig." In einem demokratischen Rec.htsstaat 

mUsste d~e R.a~b~sm1ttelbelellru:q auch auf' dh Mttgl1~hkel t der A,nrufW18 
~ , . . . . . 

des VeJ'Walt u,ngsgeriohtshofe. \lad des Verf'ass~glgerhht.hQtea hinweisen. 

lleDlReoh\,s~'h~~de21, 1st ea ja ziellllich gl e1chgültig, ob er deli Bescheid. 
, : . 's :. ~ . " 

oder da, Urt.e11duroA;,d.n ordentliohes Rechtsmittel oder ein ausseror-. ".' .... ". ". '.' . 

del1t110he. a~,h~sln1ttel efeohten kann., ,Br will.ber wt.sen, ob e. ein 

Mit. tel gS.b~,4.~' fehlel"~atten Sp~oh umzustQs.en. , " 

i)1e~~t~l;'~f!iehneten Abgeordnet en stellea daher. die Bunde.regie-
. . . '. ; -; ., " ~ . . 

rung die 

Anfrage: 

1) Ist die ~4e.regier\mg bereit, alle i~ unterstehen!1en Beh5rden 

anzuwel~eft,~ei Besoheiden sorgfältig auf, die Anb~~21g~g von ric~-. " , . , . , 

tigen ReQl\~~lttelbelehl"Ungell zu sehen1 

2lI~t die Bunde~regierung terner bereit, dem Ha",.e «eeet~liche Ilass.- , 

nahmel1 Vorz\1.schlagen, die die besteh~ndel\ Vert;.hr~Jagesetze dahin 
, . . . .,' . 

abäaderl1. d~ssalle Bescheide (Urteile) e!lle Reohts~t~et. belehtU2lg 

enthalten nil.aelt und dasS die ReblitsJDitte~belehruB8,,~oh auf ausser- , 
, ' ' 

Orrleatll~heRecht.smittel, insbesondere Iluf die W;g11~hke1t der Be-

schl'lel'de an die Gerichtshöfe öf:tentliche~ Reoht.es, ~~nweilen müssen? 

, .... -.-.~ ....... -
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